
Studierende im Vordiplom nach DPO 96/97, die bis spätestens 30.09.08 für alle 
Prüfungen des Vordiploms (incl. Neben- bzw. Anwendungsfach) einen 
Prüfungsversuch unternommen haben, können ihr Vordiplom noch nach den 
Regelungen der DPO 96/97 abschließen, sofern alle ausstehenden 
Wiederholungsprüfungen bis spätestens 30.09.09 erfolgreich abgelegt wurden. 


